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Betreff

Oberflächengewässer, Abwassergebühren und Wasserrechtsrahmenlinie
Beschlussvorschlag/Fragestellung:

Auf Grundlage der Beantwortung unserer ersten Anfrage in der Angelegenheit haben sich folgende wichtige ergänzende Fragen ergeben:

1. Im Abwasserbeseitigungskonzept heißt es auf Seite 30, „Bei konsequenter Anwendung der naturnahen Regenbewirtschaftung können in bestimmten Bereichen des vorhandenen Kanalnetzes notwendige Vergrößerungen der Hauptsammler oder der Bau von Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken eingespart werden. Für welche Bereiche im Stadtgebiet gilt diese Aussage konkret? Sie führen in diesem Zusammenhang auch den Schleuterbach an. Welche Bauten hätten eingespart werden können, wenn der Bach frühzeitig vom Kanalnetz genommen worden wäre?

2. Kanäle werden ja auch für Jahrhundertregen ausgelegt. Inwiefern sind die Mengen Niederschlagswasser, die über gesonderte Maßnahmen der Stadt in die Kanalisation  geleitet werden, im Kanalnetz am Pleiser Wald berücksichtigt, wenn das NA-Modell 
(Niederschlagsabflussmodell) erst kürzlich von Hydrotec Aachen, dem Wasserverband und dem Ing. Büro Stelter erarbeitet worden ist?  Hinzu kommt, dass die Daten von Hydrotec nur bis 2003 und dann für das Einzugsgebiet Pleisbach erhoben wurden? Die in jüngster Zeit immer häufiger festzustellenden Starkregen sind darin nicht mit berücksichtigt.

3. Inwiefern wirken sich diese entgegen der Satzung der Stadt eingeleiteten Mengen auf die oben in Frage 1 aufgeführten Bauten aus..
Zum Beispiel auf das RüB 15?

4. Sie erwähnen in Ihren Antworten , so in 2.1. und an anderen Stellen immer wieder das Einleiten von Dachentwässerung über Dränagen in die Kanalisation. Ihre Hinweise betreffen das gesamte Stadtgebiet Sankt Augustin. Die Bauherren haben seinerzeit Entwässerungspläne an die Verwaltung liefern müssen. Die sind dann genehmigt worden. Was bezwecken Sie mit Ihren Hinweisen  auf die privaten Dränagen. Sind die 
im Abwasserkonzept der Stadt nicht vorgesehen? Wie wollen Sie eine 
Zurückhaltung auf den Grundstücken erreichen und sicherstellen? Oder beabsichtigen Sie im ganzen Stadtsystem, das zu mehr als achtzig Prozent im  Mischsystem entwässert wird, ein Trennsystem einzuführen?

[image: image1.png]






[image: image2.png]e LU




      Dr. Rainer Frank





Marc Knülle

